Fördermemo

Hilfestellung zum Ausfüllen der Anträge

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

· Für die HFF-Land gelten alle Förderbereiche.

· Für die HFF-hr gelten in der Regel die Bereiche DrehbuchCamp, Drehbuch, Produktionsvorbereitende Maßnahmen und Produktion und nur in Ausnahmefällen auch Postproduktion, sonstige Maßnahmen und Verleih/Vertrieb. 


· Eingereichte Antragsunterlagen können nicht zurückgegeben werden.

Förderbereich: Postproduktion

Bei HFF-hr nur in eingeschränktem Maße – siehe Richtlinien

· Vollständig ausgefülltes Antragsformular und alle weiteren Unterlagen bei einer Förderung 4fach, bei beiden Förderungen 7fach

· Detaillierte Darstellung des Hessenbezuges (s. Richtlinien)

· Regie

· Voraussichtlicher Projektzeitraum (Wichtig: Beginn des Projektes erst nach Förderzusage/bzw. Fördermitteilung)
· Kurzbeschreibung (mögl. nicht länger als 1 DIN A4-Seite)

· Wiedervorlage des Projektes nur bei grundsätzlicher Überarbeitung möglich. Eine entsprechende Erklärung über die vorgenommene Änderung muss beigelegt werden.

· Ausführliche Beschreibung des Projektes mit Sichtungsmaterial VHS oder DVD in entsprechender Anzahl

· Bisherige Finanzierung (Bitte beachten: Im Bereich Postproduktion kann eine Förderung  nur erfolgen, wenn das Projekt noch keine öffentliche Förderung erhalten hat.)

· Biografie / Filmografie des Antragstellers

· Branchenübliche Kalkulation der Postproduktion

· Finanzierungsplan der Postproduktion, der andere Förderungen, Sponsoren etc. und den Eigenanteil (mind. 5% der Gesamtkosten) aufweist. Bitte entsprechend kennzeichnen. 
(bewilligt = bw, beantragt = b). Bei „bw“ Kopie der Zusage beilegen.

· Erklärung über die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 UstG. Ob dies für Sie zutrifft, klären Sie mit einem Steuerberater. Im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung sind Kostenaufstellung und Finanzierungsplan netto zu erstellen.

